
 § 52b Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in 
öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven 

Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher Bibliotheken, Museen 

oder Archive, die keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, 

ausschließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten 

elektronischen Leseplätzen zur Forschung und für private Studien zugänglich zu machen, soweit 

dem keine vertraglichen Regelungen entgegenstehen. Es dürfen grundsätzlich nicht mehr 

Exemplare eines Werkes an den eingerichteten elektronischen Leseplätzen gleichzeitig zugänglich 

gemacht werden, als der Bestand der Einrichtung umfasst. Für die Zugänglichmachung ist eine 

angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch eine 

Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 
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 § 53 Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen 
Gebrauch 

(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum 

privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar 

Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig 

hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung 

Befugte darf die Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies 

unentgeltlich geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger 

mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung 

handelt. 

(2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder herstellen zu lassen  

1. 

zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem 

Zweck geboten ist und sie keinen gewerblichen Zwecken dient, 

2. 

zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck 

geboten ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird, 

3. 

zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch Funk gesendetes 

Werk handelt, 

4. 



zum sonstigen eigenen Gebrauch, 

a) 

wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um einzelne Beiträge 

handelt, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind, 

b) 

wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 

Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich  

1. 

die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger 

photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorgenommen 

wird oder 

2. 

eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder 

3. 

das Archiv im öffentlichen Interesse tätig ist und keinen unmittelbar oder mittelbar 

wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgt. 

Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zusätzlich eine der Voraussetzungen des 

Satzes 2 Nr. 1 oder 2 vorliegt. 

(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von 

geringem Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften 

erschienen oder öffentlich zugänglich gemacht worden sind, zum eigenen Gebrauch  

1. 

zur Veranschaulichung des Unterrichts in Schulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der 

Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufsbildung in der für die 

Unterrichtsteilnehmer erforderlichen Anzahl oder 

2. 

für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen 

Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erforderlichen 

Anzahl 

herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck 

geboten ist. Die Vervielfältigung eines Werkes, das für den Unterrichtsgebrauch an Schulen 

bestimmt ist, ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. 

(4) Die Vervielfältigung  

a) 

graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik, 

b) 

eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im wesentlichen vollständige 

Vervielfältigung handelt, 

ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des 

Berechtigten zulässig oder unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 oder zum eigenen 

Gebrauch, wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 

 

(5) Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden keine Anwendung auf 

Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind. Absatz 2 

Satz 1 Nr. 1 sowie Absatz 3 Nr. 1 finden auf solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, 

dass der wissenschaftliche Gebrauch sowie der Gebrauch im Unterricht nicht zu gewerblichen 

Zwecken erfolgen. 



(6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben 

benutzt werden. Zulässig ist jedoch, rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke von 

Zeitungen und vergriffenen Werken sowie solche Werkstücke zu verleihen, bei denen kleine 

beschädigte oder abhanden gekommene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind. 

(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf 

Bild- oder Tonträger, die Ausführung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden 

Künste und der Nachbau eines Werkes der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des 

Berechtigten zulässig. 

(8)  

 Kommentar: 

 http://competitionwave.blogspot.com/2009_06_01_archive.html 

Eine entsprechende Vergütung für die wird über die VG-Wort ausgehandelt und abgerechnet. 

Auch stellt sich der hier in Streit stehende Eingriff im Verhältnis zu den 

bereits seit Jahrzehnten geltenden Eingriffen gemäß § 53 Abs. 2 UrhG nicht als wesentlich 

intensiver dar. Insbesondere die von Antragstellerseite aufgeführten Umsatzeinbußen 

und Beeinträchtigungen des Verlagsangebots liegen nicht nahe und waren bereits Gegenstand 

intensiver Diskussionen, welche das Gesetzgebungsverfahren begleitet haben. 

 

Eine sinnvolle Arbeit mit längeren Texten setzt regelmäßig die Möglichkeit voraus, in etwaigen 

Kopien zentrale Passagen des Textes zu markieren und diese in Auszügen auch aus der 

Bibliothek zum weitergehenden Studium an anderen Ort mitzunehmen. Ließe das 

Gesetz eine derartige Möglichkeit nicht zu, wäre das geschaffene Angebot einem 

analogen Angebot nicht vergleichbar, sondern beschränkte sich wohl für die 

überwiegende Anzahl der wissenschaftlichen Nutzer im Wesentlichen auf die 

Möglichkeit einer Überprüfung von Zitaten....Das Gesetz rechtfertigt in jedem Falle keine 

vollständige Kopie des Werkes, sondern lediglich eine teilweise Ablichtung einzelner Passagen.  

 

Ließe man die Speicherung und Mitnahme der Digitalisate selbst zu, würde – anders als bei der 

Mitnahme eines Ausdrucks – eine Nutzung des geschaffenen Angebots auch außerhalb der 

Räumlichkeiten der Bibliothek ermöglicht. Dies ist durch die geschaffene Regelung 

nicht mehr gedeckt".  

 

 


